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Die Grüne Gentechnik ist noch im-
mer ein Thema, das polarisiert.
Landwirte, die gentechnisch ver-
änderten (GV-)Mais anbauen wol-
len, müssen mit öffentlichen Dis-
kussionen und kritischen Nachfra-
gen rechnen. Doch es wäre fatal,
wenn die deutsche Landwirtschaft
auf diese Technologie verzichten
müsste. 

Bisher ist in Deutschland und
Europa erst eine GV-Pflanze für
den Anbau zugelassen – der Bt-
Mais MON810, mit einer Resistenz
gegen den Maiszünsler. Nach sei-
ner Erstzulassung vor zehn Jahren
ist er immer wieder auf seine Si-
cherheit geprüft worden. Das Er-
gebnis ist eindeutig: Er ist genauso
sicher wie herkömmlicher Mais.
Mehr noch: Sein Wirkstoff, das Bt-
Protein, zielt ausschließlich gegen
den Schädling, nicht aber gegen
andere Insekten. Diese Spezifität
gibt es sonst nicht im Pflanzen-
schutz. Da Bt-Maispflanzen keine
Zünsler-Fraßspuren haben, wer-
den sie weniger häufig von Pilzen
befallen, sodass sie geringer mit
Mykotoxinen belastet sind. 

Nach einer offiziellen Schät-
zung verursacht der Maiszünsler
allein in Deutschland Schäden von
jährlich 11 bis 12 Mio. €. Bei star-

kem Befall muss mit Ertragsausfäl-
len bis zu 30 Prozent gerechnet
werden. Landwirte, die Bt-Mais
anbauen, sind von seinen ökono-
mischen und ökologischen Vortei-
len überzeugt. Bt-Mais senkt die
Kosten, sichert stabile Erträge und
schont die Umwelt. Bleibt den
deutschen Landwirten Bt-Mais
verwehrt, müssen sie erhebliche
Wettbewerbsnachteile in Kauf
nehmen. 

Im Jahr 2007 wurden GV-Pflan-
zen global auf einer Fläche von
mehr als 110 Mio. ha angebaut, da-
von etwa 25 Mio. ha Bt-Mais. Und
es wird nicht bei Bt-Mais bleiben.
So wartet eine GV-Kartoffel auf ih-
re Markteinführung in Europa, die
eine maßgeschneiderte Industrie-
stärke liefert. In den USA steht den
Landwirten eine herbizidresisten-
te GV-Zuckerrübe zur Verfügung.
Erste Erfahrungen zeigen, dass die
Kosten um 100 US-$/ha gesenkt
werden können. Einen solchen
Kostenvorteil könnten auch die
Zuckerrübenbauern in Deutsch-
land gut gebrauchen.

Der rasant steigende Bedarf an
Nahrungs- und Futtermitteln,
nachwachsenden Rohstoffen so-
wie die Herausforderungen des
Klimawandels und die Notwendig-

keit erhöhter Biodiversität erfor-
dern die Nutzung aller züchteri-
schen Möglichkeiten. Die Grüne
Gentechnik ist ein wesentlicher
Bestandteil der modernen Pflan-
zenzüchtung. Wer die Forschung
in der Grünen Gentechnik fördern
will, muss auch zu Feldversuchen
und Praxisanbau stehen. Vorurtei-
le sind durch Aufklärung und
Sachinformationen auszuräumen.
Die Grüne Gentechnik ist eine
Chance, die hierzulande nicht ver-
tan werden darf. 

Gastkommentar Karl Friedrich Kaufmann: Grüne Gentechnik in Deutschland

Verzicht bringt Wettbewerbsnachteile

Karl Friedrich Kaufmann ist
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
Innovativer Landwirte (Agil) im
Innoplanta e.V., Gatersleben.
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Zu der Meldung „Exportbeihilfen
für Milch umstritten“ in der ED-
Ausgabe vom 26. September 2008
erreichte uns folgender Leserbrief:

Diese Formulierung in der Meldung
ist etwas problematisch: „In Deutsch-
land würden 370000 t mehr Milch
erzeugt als erlaubt.“ Dass „man“ in-
zwischen von „erlaubter“ Milcherzeu-
gung spricht, ist zwar bis in höchste
Kreise üblich geworden, aber trotz-
dem erschreckender, gemeinwohl-
schädlicher Unsinn.

Die Herstellung von Waffen, Pes-
tiziden oder Sprengstoffen kann je-
mandem verboten werden. Nun ist
die Milch weder von einer besonderen
Gefährlichkeit, Giftigkeit oder ander-
weitigen Gemeingefährlichkeit, dass
ihre Produktion einfach so einge-
grenzt werden könnte. So viel Freiheit
gibt es noch in Deutschland, dass
Standardartikel auch hergestellt wer-
den dürfen. Man darf Milch melken,
so wie Zuckerrüben oder Weizen an-
gebaut werden dürfen. Es ist sogar er-
laubt, den Ertrag dieser Früchte zu
steigern! Niemand käme auf die
Schnapsidee, hier „Erlaubnisse“ einzu-
führen.

Rechtlich gesehen stellt die
Milch-Referenzmenge lediglich eine
Abgabenvergünstigung dar. Darum
wird sie Garantiemenge genannt, also
eine Menge, die ohne Abgabe garan-

tiert geliefert werden kann. Die
Milchquote ist kein Lieferrecht, son-
dern ein Abgabenprivileg. Wer mehr
liefert, verstößt gegen kein Recht, be-
geht kein Unrecht, sonst käme ja die
Polizei und nicht der Zoll. Die Produk-
tion von Milch kann niemandem ver-
boten werden (Grundrecht der Berufs-
freiheit). Sie kann nur mit Abgaben
belastet werden. 

Weil niemandem die Produktion
von Milch verboten werden kann,
wurde die Idee geboren, es so zu ma-
chen wie beim Schnaps: Es wird eine
Steuer auf Milch erhoben und der Zoll
muss das, wie beim Schnaps, kontrol-
lieren. Deshalb kann die Milchmen-
gen-Garantiemengenregelung auch
als Schnapsidee bezeichnet werden.
Man nannte die Steuer „Superabga-
be“ oder ähnlich und gewährte „Alt-
lieferanten“ aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes eine steuerfreie Menge,
die Garantiemenge. Diese Superabga-
be-„Steuer“ wird auch nur auf die
Menge fällig, die die als gemeinwohl-
unschädlich (!) erkannte Menge (na-
tionale Quote) übersteigt. Wenn ein
Milchbauer überliefert, kann das
schwerlich als gemeinwohlschädlicher
Missbrauch der Berufsfreiheit den
Richtern verkauft werden, so sehr sich
auch manche darum bemühen. 
Georg Keckl, Hannover

Schnapsidee

Leserbriefe stellen die Meinung des
Verfassers dar. Die Redaktion freut sich
über Zuschriften, behält sich aber bei
Veröffentlichungen vor, Texte zu kürzen.
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